
Burgrieden | Rot | Bühl 

Nr. 16 |  Donnerstag  |  17. April 2014

Einladung zur Vernissage
Ton in Ton, 

... so heißt die diesjährige Ausstellung der Laupheimer Künstlerin Ulrike Schimpf im Rathaus in Burgrieden. 
Ton in Ton sind die Werke in den Ausstellungsräumen zu bestaunen. Grüne, an weite Wälder und unberührte Natur erinnernde, 
blaue, an l ießende Gebirgsbäche und ruhige Gewässer anlehnende, oder weiße, reine Knopfbildkreationen, laden zum Staunen 
ein. Wer sich die Zeit nimmt und sich darauf einlässt, der Phantasie freien Lauf zu lassen, entdeckt nicht nur harmonische, in sich 
geschlossene Bildwerke, sondern kann sich von der Vielfalt einer einzelnen Farbe auf dem Rücken der Knöpfe in eine weite und 
spannende Welt entführen lassen. Dies fällt umso leichter, da Thomas Walter die Ausstellungseröf nung musikalisch begleiten wird. 
 

Die Vernissage i ndet am Freitag, 25. April 2014 um 19.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Burgrieden statt. 
Die Künstlerin lädt dazu die gesamte interessierte Bevölkerung sehr herzlich ein. 

Die Ausstellung selbst ist bis 11. Juli 2014 zu den üblichen Öf nungszeiten zu sehen. 

Sonnige und  ruhige Osterfeiertage

Ihnen allen! 

Ihre Gemeindeverwaltung

Foto: Kurt Kiechle
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Wichtige Rufnummern 
Bürgermeisteramt Burgrieden
Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
Tel.: 07392 97190  Fax: 07392 971930
rathaus@burgrieden.de  www.burgrieden.de

Öf nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Unser Team erreichen Sie unter:
Bürgermeister Josef Pfaff  07392 9719 -11
Kämmerer Jürgen Bailer 07392 9719 -12
Hauptamtsleiter Andreas Munkes 07392 9719 -13
Bürgerbüro Regina Jans 07392 9719 -14
Standesamt Siglinde Wenzel 07392 9719 -17
Kassenverwalterin Natalie Rot 07392 9719 -18
Vorzimmer, Personalwesen Waltraud Müller 07392 9719 -19
Steuern, Gebühren Michaela Hörmann 07392 9719 -21
Gesplittete Abwassergebühr Carolin Biet 07392 9719 -23

Apothekennotdienst 
Ihre Notdienstapotheke in Ihrer Nähe i nden Sie unter 
www.aponet.de Festnetz gebührenfrei 0800/0022833

Notrufnummern
Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei/ Notruf 110
Ärztlicher Notdienst 07351 19292
Krankentransporte 19222
Kinderärztlicher Notdienst 0180 1929343
Polizei Laupheim 96300
Kreiskrankenhaus Laupheim 7070
Hospizdienst Laupheim 0171 9176936
Nachbarschaftshilfe 10727
Essen auf Rädern DRK 07351 15700
Haus-Notruf ASB Orsenhausen 07353 98440
Essen auf Rädern ASB Orsenhausen 07353 98440
Eltern und Jugendtelefon gebührenfrei 0800 1110550
Babysitter Vermittlung für Burgrieden 5239
MR Soziale Dienste gGmbH 0800 400200
Gas-Störungsstelle 0800 3629 379
Caritas Biberach 07351 5005123
Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetrof ene 07392 2369
Medikamentenzustellung 0800 7717177

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Burgrieden
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Josef Pfaf 
oder der/die von ihm Beauftragte. 
Für den übrigen Inhalt: Anton Stähle, Stockach
Druck und Verlag: Primo-Verlag, Anton Stähle, 
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach,  
Telefon 07771 93 17-11, Telefax 07771 93 17 40
e-mail: info@primo-stockach.de 
Internet: http://www.primo-stockach.de

Samstag, 19. April 
12.00 - 15.00 Uhr    Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot 

geöf net 
 
Donnerstag, 24. April 
14.00 - 17.00 Uhr   Wochenmarkt, Rathausplatz Burgrieden 
16.00 - 19.00 Uhr    Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot 

geöf net 
 
Freitag, 25. April 
Müllabfuhr 

Schnell informiert

Bekanntmachungen
Europawahl: Schablonen für sehbehinderte 
und blinde Menschen 
Zur Wahl der Abgeordneten des Achten Europäischen Parla-
ments in der Bundesrepublik Deutschland am 25. Mai 2014 sind 
alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann 
die Stimme unabhängig von fremder Hilfe abgegeben werden, 
wenn man wegen schlechten Sehens die Wahlunterlagen selbst 
nicht lesen kann? 
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Europawahl bieten die 
Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusen-
dung von sogenannten Stimmzettelschablonen an. 
Der Stimmzettel wird in die Wahlschablone eingelegt. Die Felder 
für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf der 
Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterungen ange-
bracht. Zusammen mit der Schablone wird - ebenfalls kostenlos 
- eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann mit handelsüblichen 
CD-Playern abgespielt werden. Auf dieser CD wird die Benutzung 
der Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt des Stimmzet-
tels vollständig aufgesprochen. 
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, 
die sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die 
Schablone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts 
des amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und Seh-
behindertenverbänden an unter Telefon: 0761/36122 (Festnetz-
nummer Deutsche Telekom). 
 
Hinweis der Gemeindeverwaltung: dieses Angebit gilt für die 
Europawahl, nicht aber für die am gleichen Tag statti ndenden 
Kommunalwahlen. 

Vorverlegung 

Annahmeschluss im Mitteilungsblatt 
In KW 18 (Erscheinungstag 02.05.2014) wird der Annahme-
schluss für Vereinsnachrichten im Mitteilungsblatt auf 

Montag, 28. April 2014, 16.00 Uhr 

vorverlegt. Wir bitten um Beachtung. 

Verlegung der Müllabfuhr 
In der kommenden Woche (KW 17) wird die Müllabfuhr auf 

Freitag, 25. April  

verlegt. Wir bitten um Beachtung. 
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Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
für die Wahl des Gemeinderats und des Kreistags sowie die Erteilung von Wahl-
scheinen für diese Wahlen am 25. Mai 2014 
 

 
Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - 
Europawahl - und gleichzeitig finden in der Gemeinde 
Burgrieden 

die Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinderats und Wahl des Kreistags statt. 
 
1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die 

Kommunalwahlen - für die Wahlbezirke der Gemeinde 
 
Burgrieden 

werden in der Zeit vom 
5. Mai 2014 bis 9. Mai 2014 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. 

Ort der Einsichtnahme  
im Rathaus Burgrieden -Bürgerbüro-, Rathausplatz 2, 
88483 Burgrieden (barrierefrei mit Hilfe) 

 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmen-
gesetzes und § 33 Abs. 1 des Meldegesetzes eingetra-
gen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die 
Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen 
Wahlschein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
 

2.1 Wahl des Gemeinderats  
 

 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der 
Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuzie-
hen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, 
wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in 
der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begrün-
det haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. 

 

2.2 Wahl des Kreistags 
 

 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags  
 durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus 

dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei 
Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, wer-
den, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder 
im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet 
haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein An-
trag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt 
wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der 
Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat 
oder seine Hauptwohnung verlegt hat, ist dem Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis eine Bestätigung 
über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der 
Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahl-
recht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung 
erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberech-
tigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine 
Hauptwohnung verlegt hat.  

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die Personenbezeichnungen auf die männliche Form. 
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Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahl-
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dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei 
Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, wer-
den, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder 
im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet 
haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein An-
trag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt 
wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der 
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Eintragung in das Wählerverzeichnis eine Bestätigung 
über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der 
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recht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung 
erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberech-
tigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine 
Hauptwohnung verlegt hat.  

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die Personenbezeichnungen auf die männliche Form. 
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2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldege-
setz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Ei-
des statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 
Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens 
bis zum Sonntag, 4. Mai 2014 (keine Verlängerung 
möglich) eingehen beim 

  
Bürgermeisteramt Burgrieden 
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das  
Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro-  
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

 bereit. 
 
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat. 

 
3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während des o.g. Zeitraums  
(Nr. 1), spätestens am Freitag, 9. Mai 2014 bis 

13.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
 
  

Dienststelle, Gebäude, Zimmer Nr. 

Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag 
auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der 
Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
 
Der Einspruch / Antrag kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt / gestellt werden. 

 
4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-

gen sind, erhalten bis spätestens 4. Mai 2014 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berich-
tigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der 
Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem ande-

ren Wahlbezirk oder durch Briefwahl wählen möchte, be-
nötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

 
5. Wahlschein 
 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann 

im Landkreis  
Name 

Biberach 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
dieses Landkreises  oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 

hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des 
im Wahlschein angegebenen Gebiets  oder durch 
Briefwahl wählen. 

 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter, 
 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 
 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis versäumt hat; 

 Europawahl 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis 
zum 4. Mai 2014, 

 
 Kommunalwahlen 

bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommu-
nalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 
4. Mai 2014.  
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass 
er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nach-
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

 
6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Abs. 1 EuWO bis zum 9. Mai 2014  versäumt hat, 
 

 bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) bis zum 9. Mai 2014 versäumt hat. 
 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass 
er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nach- 
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 
6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl  
 
 bei der Europawahl  

bei Deutschen erst nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 Europawahlordnung, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs. 1 EuWO entstanden ist; 

 
bei den Kommunalwahlen  

erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 
4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 
KomWG entstanden ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europa-
wahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) 
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2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldege-
setz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Ei-
des statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 
Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens 
bis zum Sonntag, 4. Mai 2014 (keine Verlängerung 
möglich) eingehen beim 

  
Bürgermeisteramt Burgrieden 
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das  
Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro-  
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

 bereit. 
 
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat. 

 
3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während des o.g. Zeitraums  
(Nr. 1), spätestens am Freitag, 9. Mai 2014 bis 

13.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
 
  

Dienststelle, Gebäude, Zimmer Nr. 

Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag 
auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der 
Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
 
Der Einspruch / Antrag kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt / gestellt werden. 

 
4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-

gen sind, erhalten bis spätestens 4. Mai 2014 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berich-
tigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der 
Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem ande-

ren Wahlbezirk oder durch Briefwahl wählen möchte, be-
nötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

 
5. Wahlschein 
 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann 

im Landkreis  
Name 

Biberach 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
dieses Landkreises  oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 

hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des 
im Wahlschein angegebenen Gebiets  oder durch 
Briefwahl wählen. 

 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter, 
 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 
 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis versäumt hat; 

 Europawahl 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis 
zum 4. Mai 2014, 

 
 Kommunalwahlen 

bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommu-
nalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 
4. Mai 2014.  
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass 
er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nach-
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

 
6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Abs. 1 EuWO bis zum 9. Mai 2014  versäumt hat, 
 

 bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) bis zum 9. Mai 2014 versäumt hat. 
 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass 
er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nach- 
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 
6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl  
 
 bei der Europawahl  

bei Deutschen erst nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 Europawahlordnung, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs. 1 EuWO entstanden ist; 

 
bei den Kommunalwahlen  

erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 
4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 
KomWG entstanden ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europa-
wahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) 2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldege-

setz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Ei-
des statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 
Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens 
bis zum Sonntag, 4. Mai 2014 (keine Verlängerung 
möglich) eingehen beim 

  
Bürgermeisteramt Burgrieden 
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das  
Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro-  
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

 bereit. 
 
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat. 

 
3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während des o.g. Zeitraums  
(Nr. 1), spätestens am Freitag, 9. Mai 2014 bis 

13.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
 
  

Dienststelle, Gebäude, Zimmer Nr. 

Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag 
auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der 
Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
 
Der Einspruch / Antrag kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt / gestellt werden. 

 
4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-

gen sind, erhalten bis spätestens 4. Mai 2014 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berich-
tigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der 
Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem ande-

ren Wahlbezirk oder durch Briefwahl wählen möchte, be-
nötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

 
5. Wahlschein 
 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann 

im Landkreis  
Name 

Biberach 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
dieses Landkreises  oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 

hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des 
im Wahlschein angegebenen Gebiets  oder durch 
Briefwahl wählen. 

 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter, 
 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 
 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis versäumt hat; 

 Europawahl 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis 
zum 4. Mai 2014, 

 
 Kommunalwahlen 

bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommu-
nalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 
4. Mai 2014.  
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass 
er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nach-
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

 
6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Abs. 1 EuWO bis zum 9. Mai 2014  versäumt hat, 
 

 bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) bis zum 9. Mai 2014 versäumt hat. 
 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass 
er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nach- 
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 
6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl  
 
 bei der Europawahl  

bei Deutschen erst nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 Europawahlordnung, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs. 1 EuWO entstanden ist; 

 
bei den Kommunalwahlen  

erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 
4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 
KomWG entstanden ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europa-
wahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) 

2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldege-
setz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Ei-
des statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 
Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens 
bis zum Sonntag, 4. Mai 2014 (keine Verlängerung 
möglich) eingehen beim 

  
Bürgermeisteramt Burgrieden 
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das  
Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro-  
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

 bereit. 
 
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat. 

 
3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während des o.g. Zeitraums  
(Nr. 1), spätestens am Freitag, 9. Mai 2014 bis 

13.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
 
  

Dienststelle, Gebäude, Zimmer Nr. 

Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag 
auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der 
Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
 
Der Einspruch / Antrag kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt / gestellt werden. 

 
4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-

gen sind, erhalten bis spätestens 4. Mai 2014 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berich-
tigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der 
Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem ande-

ren Wahlbezirk oder durch Briefwahl wählen möchte, be-
nötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

 
5. Wahlschein 
 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann 

im Landkreis  
Name 

Biberach 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
dieses Landkreises  oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 

hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des 
im Wahlschein angegebenen Gebiets  oder durch 
Briefwahl wählen. 

 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter, 
 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 
 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis versäumt hat; 

 Europawahl 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis 
zum 4. Mai 2014, 

 
 Kommunalwahlen 

bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommu-
nalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 
4. Mai 2014.  
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass 
er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nach-
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

 
6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Abs. 1 EuWO bis zum 9. Mai 2014  versäumt hat, 
 

 bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) bis zum 9. Mai 2014 versäumt hat. 
 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass 
er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nach- 
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 
6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl  
 
 bei der Europawahl  

bei Deutschen erst nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 Europawahlordnung, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs. 1 EuWO entstanden ist; 

 
bei den Kommunalwahlen  

erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 
4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 
KomWG entstanden ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europa-
wahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des 
Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 
6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  
23. Mai 2014, 18:00 Uhr, beim  

Anschrift,  Zimmer Nr. 

Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form bean-
tragt werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt wer-
den. 
 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-

berechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 an-
gegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stel-
len. 

 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 
7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, 

erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl 
einen roten Wahlbriefumschlag, mit den Brief-
wahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gel-
ben Wahlbriefumschlag. Die Anschriften, an die die 
Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahl-
briefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt für die 
Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die 
Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite 
des Wahlscheins enthalten die für den Wähler not-
wendigen Informationen. 

 
7.1 Briefwahl für die Europawahl 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen  
roten Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck 
"Wahlbrief für die Europawahl" und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er 

wahlberechtigt ist, mit zugehörigen Merkblättern, 
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelum-

schläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gel-
ben Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck 
"Wahlbrief für die kommunale Wahl". 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen für einen anderen ist  

im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-
debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche 
Vollmacht nachgewiesen wird. 

 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen 
beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, 
kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die 
Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und 
den Wahlscheinen so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. 

 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kom-
munalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei 
Wahlbriefe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, 
gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 

 
Der Wahlbriefe für die Europawahl wird innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von 

Postunternehme) 

der Deutschen Post AG 
 unentgeltlich befördert. 
 

Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von 

Postunternehmen 

der Deutschen Post AG 
 unentgeltlich befördert. 
 
 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahl-

brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Ort, Datum 

Burgrieden, 15.04.2014 
 

 
Bürgermeisteramt 
 
gez. 

Josef Pfaff 
Bürgermeister  
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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Wir gratulieren

Frau Herta Sutz, Am Bach 15, Rot 
zum 72. Geburtstag am 18.04.2014. 
 
Herrn Adolf Zwillich, Orsenhauser Straße 1, Rot 
zum 79. Geburtstag am 20.04.2014. 
 
Frau Marianne Maier, Flurweg 37, Burgrieden
zum 88. Geburtstag am 21.04.2014. 
 
Herrn und Frau Leo und Erika Ahlfaenger 
zur Feier der Eisernen Hochzeit am 22.04.2014. 
 
Frau Lilli Hein, Auweg 2, Burgrieden 
zum 80. Geburtstag am 23.04.2014. 
 
Herrn Franz Pröbstle, Bergstraße 32/1, Burgrieden 
zum 73. Geburtstag am 23.04.2014. 
 
Herrn Hermann Ruß, Orsenhauser Straße 30, Rot 
zum 73. Geburtstag am 24.04.2014. 
 
Wir wünschen den Jubilaren alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen. 
 
Josef Pfaf, Bürgermeister 

festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des 
Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 
6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  
23. Mai 2014, 18:00 Uhr, beim  

Anschrift,  Zimmer Nr. 

Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form bean-
tragt werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt wer-
den. 
 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-

berechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 an-
gegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stel-
len. 

 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 
7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, 

erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl 
einen roten Wahlbriefumschlag, mit den Brief-
wahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gel-
ben Wahlbriefumschlag. Die Anschriften, an die die 
Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahl-
briefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt für die 
Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die 
Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite 
des Wahlscheins enthalten die für den Wähler not-
wendigen Informationen. 

 
7.1 Briefwahl für die Europawahl 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen  
roten Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck 
"Wahlbrief für die Europawahl" und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er 

wahlberechtigt ist, mit zugehörigen Merkblättern, 
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelum-

schläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gel-
ben Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck 
"Wahlbrief für die kommunale Wahl". 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen für einen anderen ist  

im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-
debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche 
Vollmacht nachgewiesen wird. 

 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen 
beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, 
kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die 
Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und 
den Wahlscheinen so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. 

 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kom-
munalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei 
Wahlbriefe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, 
gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 

 
Der Wahlbriefe für die Europawahl wird innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von 

Postunternehme) 

der Deutschen Post AG 
 unentgeltlich befördert. 
 

Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von 

Postunternehmen 

der Deutschen Post AG 
 unentgeltlich befördert. 
 
 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahl-

brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Ort, Datum 

Burgrieden, 15.04.2014 
 

 
Bürgermeisteramt 
 
gez. 

Josef Pfaff 
Bürgermeister  
Unterschrift, Amtsbezeichnung 

 

festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des 
Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 
6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  
23. Mai 2014, 18:00 Uhr, beim  

Anschrift,  Zimmer Nr. 

Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form bean-
tragt werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt wer-
den. 
 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-

berechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 an-
gegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stel-
len. 

 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 
7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, 

erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl 
einen roten Wahlbriefumschlag, mit den Brief-
wahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gel-
ben Wahlbriefumschlag. Die Anschriften, an die die 
Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahl-
briefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt für die 
Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die 
Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite 
des Wahlscheins enthalten die für den Wähler not-
wendigen Informationen. 

 
7.1 Briefwahl für die Europawahl 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen  
roten Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck 
"Wahlbrief für die Europawahl" und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er 

wahlberechtigt ist, mit zugehörigen Merkblättern, 
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelum-

schläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gel-
ben Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck 
"Wahlbrief für die kommunale Wahl". 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen für einen anderen ist  

im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-
debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche 
Vollmacht nachgewiesen wird. 

 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen 
beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, 
kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die 
Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und 
den Wahlscheinen so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. 

 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kom-
munalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei 
Wahlbriefe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, 
gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 

 
Der Wahlbriefe für die Europawahl wird innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von 

Postunternehme) 

der Deutschen Post AG 
 unentgeltlich befördert. 
 

Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von 

Postunternehmen 

der Deutschen Post AG 
 unentgeltlich befördert. 
 
 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahl-

brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Ort, Datum 

Burgrieden, 15.04.2014 
 

 
Bürgermeisteramt 
 
gez. 

Josef Pfaff 
Bürgermeister  
Unterschrift, Amtsbezeichnung 

 

festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des 
Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 
6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  
23. Mai 2014, 18:00 Uhr, beim  

Anschrift,  Zimmer Nr. 

Bürgermeisteramt Burgrieden  
-Bürgerbüro- 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 

mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form bean-
tragt werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt wer-
den. 
 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-

berechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 an-
gegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stel-
len. 

 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 
7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, 

erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl 
einen roten Wahlbriefumschlag, mit den Brief-
wahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gel-
ben Wahlbriefumschlag. Die Anschriften, an die die 
Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahl-
briefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt für die 
Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die 
Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite 
des Wahlscheins enthalten die für den Wähler not-
wendigen Informationen. 

 
7.1 Briefwahl für die Europawahl 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen  
roten Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck 
"Wahlbrief für die Europawahl" und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er 

wahlberechtigt ist, mit zugehörigen Merkblättern, 
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelum-

schläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gel-
ben Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck 
"Wahlbrief für die kommunale Wahl". 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen für einen anderen ist  

im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-
debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche 
Vollmacht nachgewiesen wird. 

 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen 
beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, 
kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die 
Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und 
den Wahlscheinen so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. 

 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kom-
munalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei 
Wahlbriefe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, 
gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 

 
Der Wahlbriefe für die Europawahl wird innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von 

Postunternehme) 

der Deutschen Post AG 
 unentgeltlich befördert. 
 

Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von 

Postunternehmen 

der Deutschen Post AG 
 unentgeltlich befördert. 
 
 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahl-

brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Ort, Datum 

Burgrieden, 15.04.2014 
 

 
Bürgermeisteramt 
 
gez. 

Josef Pfaff 
Bürgermeister  
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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Vorsorge trefen... 

Betreuung - Vollmacht - Patientenverfügung 
Frau Irmentraud Härle aus Rot bietet zu diesem Thema Informa-
tionen an. Wer Interesse hat, kann sich mit ihr in Verbindung set-
zen und einen Termin vereinbaren, Tel. 7187. Frau Härle ist ehren-
amtlich tätig, es fallen deshalb keine Kosten an. 

Regierungspräsidium Tübingen 

Mitteilung vom März 2014 

FFH-Gebiet 7825-311 „Rot, Bellamonter Rottum 
und Dürnach“ 

- Erstellung eines Managementplans -  
Die Staaten der Europäischen Union haben das europaweite 
Schutzgebietsnetz „Natura 2000“, bestehend aus FFH-Gebieten 
und Vogelschutzgebieten, aufgebaut. Zur dauerhaften Siche-
rung der hier vorkommenden Lebensraumtypen und Arten der 
FFH- und Vogelschutz-Richtlinie werden Managementpläne er-
stellt. Im Regierungsbezirk Tübingen wird in diesem Jahr u.a. mit 
der Erstellung des Managementplans für das FFH-Gebiet 7825-
311 „Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach“ (Landkreise Bibe-
rach und Ravensburg) begonnen. 
Der Managementplan soll von März 2014 bis voraussichtlich 
Dezember 2015 bearbeitet werden. In diesem Jahr erfolgt eine 
Bestandsaufnahme und Bewertung der relevanten Lebens-
raumtypen und Arten. Auf dieser Grundlage werden Ziele und 
Maßnahmen formuliert. Das Ergebnis der Planung wird voraus-
sichtlich im Sommer 2015 in einem örtlichen Beirat diskutiert. 
Anschließend besteht die Möglichkeit zur Stellungnahme im 
Rahmen einer öfentlichen Auslegung. 
Weitere Informationen zum Managementplan erhalten Sie in 
einer Informationsveranstaltung, die bis Sommer 2014 durchge-
führt werden soll. 
Das Referat 56 - Naturschutz und Landschaftsplege - des Regie-
rungspräsidiums Tübingen trägt die Gesamtverantwortung für 
den Managementplan. Ansprechpartnerin ist Frau Sylvia Schaal 
(Tel. 07071/757-5310). Ansprechpartner für den Bereich Wald ist 
beim Regierungspräsidium Tübingen, Referat 82 - Forstpolitik 
und forstliche Förderung - Herr Urs Hanke (Tel. 07071/602-268). 
Wir bitten Sie, die Planerstellung und die hierfür beauftragten 
Gutachter zu unterstützen. Informationen zu Natura 2000 in 
Baden-Württemberg können unter www.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/servlet/is/2911/ abgerufen werden (die genaue Lage der 
Natura 2000-Gebiete ist im „Daten- und Kartendienst“ einsehbar). 

Umwelt und Technikausschuss 

Kreisstraßen und Radwege besichtigt 
Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik mit 
Landrat Dr. Heiko Schmid an der Spitze verschaften sich am ver-
gangenen Donnerstag einen Überblick über den Zustand der 
Kreisstraßen sowie den Ausbau des Radwegenetzes im Land-
kreis. Bei der mehrstündigen Besichtigungsfahrt schauten sich 
die Gremiumsmitglieder vor Ort aktuelle Maßnahmen an und 
solche, die in diesem oder im kommenden Jahr begonnen wer-
den sollen. 
In der Sitzung am Vormittag vergab der Ausschuss Aufträge für 
Belagsarbeiten an Kreisstraßen in Höhe von 500.000 Euro. Die 
Kreisstraßen zwischen Ummendorf und Häusern sowie Neufra 
und Erisdorf, aber auch zwischen Heudorf und Hailtingen sind 
rissig und weisen teilweise Spurrillen sowie Längs- und Que-
runebenheiten auf. Nach Aussage des Leiters des Straßenam-
tes, Georg Stolz, ist der Zustand der Beläge als mittelmäßig bis 

schlecht einzustufen. Davon konnten sich die Gremiumsmitglie-
der am Nachmittag vor Ort überzeugen. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Besichtigungsfahrt lag auf bereits 
fertiggestellten und für dieses und das kommende Jahr geplante 
Radewegemaßnahmen im Landkreis. Landrat Dr. Heiko Schmid 
freut sich, dass der im Radwegemehrjahresprogramm 2013 in 
Dringlichkeit I eingestufte Radweg zwischen Eichenberg und 
Berkheim in Kürze eingeweiht werden kann. Die Ausschussmit-
glieder sind dankbar, weil mit dem Bau dieses Radwegs eine 
gesicherte Verkehrsverbindung für den Schüler-, Einkaufs- und 
Freizeitverkehr zwischen den Orten hergestellt wird. Ein weiteres 
Element des Landesradwegenetzes in West-Ost-Richtung ist da-
mit verkehrssicher ausgebildet und die Verbindung Ochsenhau-
sen - Illertal gestärkt. 
Die Ausschussmitglieder waren sich einig, dass es sinnvoll sei, 
auch künftig einmal im Jahr vor Ort zu gehen und die beschlos-
senen Maßnahmen zu besichtigen. Nur so könne man sich ein 
klares Bild machen. 
 

Das Landratsamt Biberach informiert 

Fortbildung für Erzieherinnen 
Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) bietet am Montag, 5. 
Mai 2014, von 8 bis 11 Uhr eine Fortbildung für Erzieherinnen 
und hauswirtschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 
Kindertagestätte zum Thema „Essensspaß von Anfang an! Kinder 
unter 1 Jahr in der Kita“ an. 
Die ganz Kleinen sind in vielen Kitas noch neue Tischgäste. 
Was braucht ein Säugling zum Wachsen und Gedeihen (Milch, 
Beikost, Übergang zur Familienkost) und welche hygienischen 
Anforderungen sind zu berücksichtigen? Erzieherinnen tragen 
durch ihr Vorbild viel zum Erwerb eines guten Essverhaltens bei. 
Anmeldungen sind möglich  bis spätestens 30. April 2014 unter 
der Telefonnummer 07351 52-6702 oder per E-Mail an landwirt-
schaftsamt@biberach.de sowie post@b-ea.info. 
 
 

„ARBEITER-SAMARITER-BUND“ 

Kurs: Lebensrettende Sofortmaßnahmen 
am Unfallort (LSM) 
Am 26.04.2014führt der ASB Orsenhausen-Biberach wieder ei-
nen Kurs in „Lebensrettenden Sofortmaßnahmen am Unfallort“ 
durch. Der für den Erwerb der Führerscheinklassen A, A1, B, BE, 
L, M und T benötigt wird. Die Inhalte des Kurses beziehen sich 
auf erste Maßnahmen, die in Notfällen von einem Ersthelfer er-
grifen werden können, um der in der Notlage beindlichen Per-
son wirkungsvoll und einfach helfen zu können. Daher ist dieser 
Kurs auch geeignet, bereits erlernte Kenntnisse nochmals zu wie-
derholen bzw. aufzufrischen. 
 
Ort: ASB Orsenhausen, Samariterweg 1, 
 88477 Orsenhausen 
Kursbeginn: 9.00 Uhr 
Kursgebühr: 25,00 € 
Kursdauer: 8 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten 
Teilnehmer-
höchstzahl: 15 Personen 
 
Wir bitten um frühzeitige Voranmeldung unter Telefon 
07353/9844-0 von Montag bis Freitag, 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
Ohne Voranmeldung ist keine Teilnahme möglich, da die Teilneh-
merzahl begrenzt ist. 
 
Gez. 
Natalie  Hardegger 
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Planetensuche an Ostern 

Planetarium über Feiertage ofen 
An Ostern hat das Laupheimer Planetarium geöfnet und bietet 
zusätzliche Vorführungen der brandneuen Sternenshow „Sind 
wir allein? Die Entdeckung einer neuen Welt“. Eine „Tour durchs 
Universum“, in Echtzeit berechnet, steht am 23. April um 20.45 
Uhr auf dem Spielplan. 
Die Erforschung von Planeten, die um ferne Sonnen kreisen, und 
die spannende Suche nach Lebensspuren auf diesen Himmels-
körpern steht im Mittelpunkt des neuesten Laupheimer Planeta-
riumsprogramms. Im Foyer des Sternentheaters sind derzeit pas-
send zum Thema Bilder des Konstanzer Künstlers Michael Böhme 
ausgestellt. Die Sternenshow ist für Jugendliche und Erwachse-
ne geeignet. Sie läuft an Karfreitag, Ostersonn- und -montag 
um 14.30 und 16 Uhr, an Karfreitag zusätzlich um 19.30 Uhr. Am 
Samstag kann man mit „Sind wir allein?“ um 19 Uhr und „Das 
Ende der Welt“ um 20.15 Uhr zwei unterschiedliche Programme 
zum vergünstigten Kombinationspreis besuchen. Speziell für 
Kinder von vier bis acht Jahren wird am 19. April um 14 Uhr das 
Kinderprogramm „Einmal Pluto und zurück“ gezeigt. 
Die „Tour durchs Universum“ am 23. April ermöglicht es den Be-
suchern, auf andere Weise durchs All zu liegen als in den her-
kömmlichen Planetariumsprogrammen. Dabei bietet die An-
bindung an wissenschaftliche Datenbanken in Verbindung mit 
den Ganzkuppel-Videoprojektoren Weltraumreisen mit „Live“-
Steuerung ohne vorherige Programmierung. Die Anblicke auf 
der Reiseroute werden in Echtzeit aus riesigen Datenmengen be-
rechnet. „Raumpilot“ und fachkundiger „Reiseführer“ ist Michael 
Bischof, der auch die Produktion der herkömmlichen Sternen-
shows leitet. „Zwischendurch bleibt auch Zeit zum Schauen und 
Staunen mit Musikuntermalung“, verspricht er. 
INFO: Karten für das Planetarium können im Internet unter „www.
planetarium-laupheim.de“ und unter der Nummer 07392/91059 
telefonisch gebucht werden. Vorführtermine im Internet und te-
lefonisch. 

 

Informationen

Museum Villa Rot

Osterprogramm 20. - 27. April 2014 
In der zweiten Osterferienwoche bietet das Museum Villa Rot 
Führungen und ein Sonntagsbrunch im Rahmen der aktuel-
len Ausstellung an. 
Am Ostersonntag, 20. April um
14 Uhr lädt das Museum Villa Rot alle 
Interessierten zu einer öfentliche 
Führung durch die Ausstellung des 
Stuttgarter Konzeptkünstlers Ralph 
Künzler – Betrachtungen sind An-
sichtssache ein. 
Die Museumspädagogin Sabine Mo-
ser M.A. führt am Donnerstag, 24. 
April um 14 Uhr erstmals der Veran-
staltung Kunst, Kafee und Kuchen 
durch die aktuelle Ausstellung. Im An-
schluss an die Ausstellungsführung 
besteht die Möglichkeit bei hausgemachten Kuchen und Kafee 
den Nachmittag im neu gestalteten Museumscafé kunstvoll aus-
klingen zu lassen. 
Am Sonntag, 27. April von 11 bis 14 Uhr indet der erste Sonn-
tagsbruch in das zum Ausstellungsort verwandelten Museums-
café statt. Serviert wird warmes, kaltes, süßes und herzhaftes. Die 

Kosten betragen 20 €, für Kinder 10 €. Bei gutem Wetter besteht 
die Möglichkeit auch im Park der Villa Rot die Köstlichkeiten zu 
genießen. Im Anschluß um 14 Uhr führt die Museumsleiterin Dr. 
Stefanie Dathe alle Interessierten durch die Ausstellung. 
 
Der 1960 in Mannheim geborene und heute in Stuttgart leben-
deRalph Künzler nutzt Gebrauchsobjekte und Instrumente unse-
rer alltäglichen Verrichtungen, Haushaltswaren und elektrische 
Gerätschaften, Fortbewegungsmittel, Aufbewahrungsutensili-
en, Kleidungsstücke und Mobiliar, Signets, Patentnummern und 
Markenlabel als motivisches Reservoir und Inspirationsquelle zur 
Entwicklung seiner skurrilen Objekt-Skulpturen und Bild-Colla-
gen. 
 
: Eine telefonische Anmeldung für die Veranstaltung Kunst, Kaf-
fee und Kuchen  sowie für den Sonntagsbrunch unter 07392 
– 8335 oder per mail an info@villa-rot.de  ist erforderlich. 
 
Das Museum ist am Karfreitag, 18. April  geschlossen, am Os-
tersonntag und Ostermontag von 11 - 17Uhr  mit dem Muse-
umscafé  von 14 - 17 Uhr geöfnet. 

 

Ortsgeschehen

Chorgemeinschaft Burgrieden

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
Am Freitag, den 9. Mai 2014, indet um 20:00 Uhr die 83. Jah-
reshauptversammlung der Chorgemeinschaft „Liederkranz“ 
Burgrieden e.V. im Schützenhaus in Burgrieden statt. 
 
Tagesordnung: 
1.   Begrüßung und Bericht des Vorstandes 
2.   Bericht des Schriftführers 
3.   Bericht der Kassiererin 
4.   Bericht der Kassenprüfer 
5.   Bericht des Chorleiters 
6.   Entlastung der Vorstandschaft 
7.   Wahlen 
8.   Ehrungen 
9.   Wünsche und Anträge, Terminvorschau 
 
Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 2. Mai 2014 an die 
Vorsitzende Luise Kley zu richten. 
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins sind herz-
lich eingeladen. 
 
Luise Kley, 1. Vorsitzende 
 

Lebensqualität Burgrieden e. V.

5. Burgrieder Muttertagsfest  
mit großem Flohmarkt am 11. Mai 2014 
Frühlingsbeginn, Zeit für den alljährlichen Frühjahrsputz – und 
all die Schätze, die ihr Dasein auf Dachböden, in Kellerecken und 
Schränken fristen, die werden auch in diesem Jahr wieder auf 
dem Burgrieder Muttertagslohmarkt rund um das Rathaus zu 
barer Münze gemacht. Ob mit der Familie, Freunden, Nachbarn 
oder auch als Verein – alle können unter dem Motto von Privat 
für Privat mitmachen. Standaufbau für nur 4 € je Meter ist ab 
7:00 Uhr, Ende um 16:00 Uhr. 
Die Mütter können sich dann ab 09:00 Uhr bei einem zünftigen 
Frühschoppen feiern lassen. Die Live-Musik dazu liefern die 
Burgrieder Dorfmusikanten. 
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Ab 11:30 bieten wir ein abwechslungsreiches Mittagsmahl, be-
gleitet von Acoustic Pur. Und dann öfnet auch schon das Mut-
tertagscafé im Bürgersaal mit vielen selbstgemachten Kuchen! 
Unterstützen Sie diese Aktion durch Ihre Teilnahme oder durch 
Ihren Besuch und werben Sie im Bekanntenkreis oder unter Ihren 
Kollegen. 
Auf Ihren Besuch freuen sich die Vereine Lebensqualität 
Burgrieden e.V., der FV Rot und die Tennisabteilung des SVB. 
Information und Anmeldung unter BR.Flohmarkt@gmail.
com 
 

Gesellige Tänze  
6 x ab Montag, 28.04.2014 
20 bis 21.30 Uhr 
In der rechten der beiden Gymnastikhallen in der Schule in 
Burgrieden zeigt Irmgard Lang an 6 Abenden wieder neue Kreis-
tänze, Blocktänze und Kontra-Tänze . 
Mitmachen können alle ab ca. 50, es ist kein Partner erforder-
lich, aber möglich. Neueinsteiger sind herzlich willkommen. 
Die Teilnahmegebühr, die am ersten Kursabend bar bezahlt wer-
den kann, beträgt 15 €. 
Anmelden oder informieren können Sie sich unter Tel. 10351 
oder irmgard-lang@hotmail.de. Gerne können Sie auch spontan, 
ohne Anmeldung dazukommen. 
Ingeborg Pfaf 

Danke 
Wie wir Musikerinnen und Musiker des Musikvereins „Cäcilia“ 
Burgrieden eine 80-tägige Reise um die Welt in knapp 11 ½ Mi-
nuten schafen, das konnten Sie liebe Konzertbesucher am ver-
gangenen Samstag in der Rottal-Halle erleben. Zusammen mit 
dem Musikverein „Frohsinn“ Albershausen durften wir Ihnen an 
diesem Abend die Vielfalt und Bandbreite der Blasmusik zu Ge-
hör bringen. Wir hofen, Sie konnten diesen Abend mit uns ge-
nießen.

Danke – allen Konzertbesuchern für Ihr Kommen und den kräf-
tigen Applaus

Danke – dem Musikverein „Frohsinn“ Albershausen mit Ihrem Di-
rigenten Robert Roth für Ihr Mitwirken

Danke – der Chorgemeinschaft Burgrieden für die Bewirtung

Danke – allen, die zum Gelingen des  Abends beigetragen haben

Unsere nächsten Termine:
10.05.2014 Jugendvorspiel mit Jugendwerbung 
www.mv-burgrieden.de

 

Narrenzunft Burgrieden

Am Freitag 2. Mai 2014 indet um 20:00 Uhr im Rottalstüble unse-
re 21. ordentliche Jahreshauptversammlung statt. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen. 
1 Begrüßung und Bericht des Zunftmeisters 
2 Bericht der Zunftschreiberin 
3 Bericht des Zunftsäckelmeisters 
4 Bericht der Zunftilzer 
5 Bericht des Häswarts 
6 Entlastungen 
7 Wahlen 

8 Ehrungen 
9 Verschiedenes 
 
Hierzu laden wir alle Mitglieder und Freunde unserer Zunft, herz-
lich ein 
 
Wünsche und Anträge an die Mitgliederversammlung können 
bis zum 28.April bei Gerhard Kopp, schriftlich eingereicht werden 
 
Gerhard Kopp ZM 
 

Fußballabteilung Burgrieden

Ergebnisse 23. Spieltag 
SV Burgrieden - FC Inter Laupheim  1 : 2 
Tore: Thomas Rottmaier 
 
Reserve: 
SV Burgrieden - FC Inter Laupheim  3 : 5 
Tore: Andreas Ruf, Artur Landenberger, Hüseyin Cikoglu 
Der SVB wünscht seinen Spielern mit Ihren Familien sowie al-
len Anhängern und Freunden ein schönes Osterfest! 
 
nächstes Spiel: 24. Spieltag Sonntag, 27.04.2014  
SV Rissegg - SV Burgrieden 
Spielbeginn: 1. Mannschaft 15:00 Uhr, Reserve: 13:15 Uhr 

SV Burgrieden - Jugend

Ergebnisse: 
E-Junioren  
18:00 SGM Burgrieden II - SGM Birkenhard   0-12 
Freitag, 11.04.2014  
E-Junioren  
18:00 SGM Burgrieden I - SV Eberhardzell II 4-0 
Samstag, 12.04.2014  
D-Junioren  
11:00 SGM Baustetten - SGM Burgrieden I 4-0 
13:15 SGM Burgrieden II - SGM Schemmerhofen II   7-3 
C-Juniorinnen  
14:40  SGM Weißenhorn/ 

Pfafenhofen (9er) - SV Burgrieden  (9er) 5-4 
B-Juniorinnen  
16:00 SV Burgrieden  (9er) - SG Nellingen (9er) 4-2 
A-Junioren  
16:00 FC Wacker Biberach - SV Burgrieden II   9-2 
16:00 SGM Schemmerhofen - SV Burgrieden 1   1-0 
 
Voranzeige Nächste Spiele: 
Freitag, 25.04.2014  
E-Junioren  
18:00  SV Kirchdorf/Iller  -  SGM Burgrieden I    
18:00  TSV Kirchberg  -  SGM Burgrieden II    
Samstag, 26.04.2014  
C-Juniorinnen  
11:00  SV Burgrieden (9er)  -  SGM Schemmerhofen  (9er)   
D-Junioren  
14:30  SGM Ringschnait I  -  SGM Burgrieden I   
A-Junioren  
16:00  SV Burgrieden 1  -  SGM  Bellamont   
Sonntag, 27.04.2014  
A-Junioren  
 350753061  10:30  SV Burgrieden II  -  
SGM Warthausen   
Dienstag, 29.04.2014  
C-Juniorinnen  

Musikverein Burgrieden
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18:30  SV Burgrieden (9er)  -  SGM Schemmerhofen  (9er)   
Bezirkspokal  
 
Der SV Burgrieden Jugendfußball wünscht allen Mitgliedern, 
Fans und allen, die mit dem Verein verbunden sind, ein schö- 
nes Osterfest und ein paar ruhige und erholsame Stunden im 
Kreise der Familie. 
 
Sportliche Grüsse 
Jugendleiter SV Burgrieden 
Dreiz Mathias 
 

FV Rot

Spielbetrieb Aktive 
23. Spieltag am Sonntag, 13.04.2014 
FV Rot - SV Rissegg  2:0 (0:0)
Tore: Erol Balikavlayan, Michael Moosmayer (11er) 
FV Rot - SV Rissegg (Reserve)  1:3 (1:1)
Tor: Markus Moosmayer
Nächster Spieltag, am Samstag 19.04.2014 
SV Orsenhausen - FV Rot (Reserve)  13:15 Uhr 
SV Orsenhausen - FV Rot  15:00 Uhr 

Spielbetrieb Jugend 
SGM Rot - SGM Mettenberg 4:5 

Theaterauführungen 2014 
In diesem Jahr präsentieren die Kulissaschloifer das Stück, 
„Brezgaknödl-Deschawü“, einen ländlichen Schwank in drei 
Akten. Die Auführungen inden an folgenden Terminen statt: 
 
Ostersonntag, den 20. April 2014  
und 
Samstag, den 26.April 2014  
jeweils um 20:00 Uhr in der Roter Turnhalle. 
. 
Am Samstag, den 19. April 2014  sind um  14:00 Uhr die Kinder 
zur Generalprobe bei freiem Eintritt als Zuschauer eingeladen. 
Kartenvorverkauf 
Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Platzkarten gibt es bei der 
Bäckerei Thanner in Rot. Auch an der Abendkasse sind noch Kar-
ten erhältlich. 
Zum Inhalt 
Ignaz Igel dreht fast durch. Er kann bald keine Brezgaknödl 
mehr sehen. Denn der mittellose Heimatromanschreiber-
ling muss ein und denselben Tag immer wieder neu erle-
ben. Er hängt ofenbar in einer verrückten Zeitschleife fest ... 
 
Brez/ga/knö/dl 
der  [brets/ga/knø/dl], (schwäb.), Kloß aus Laugenbrezeln, beson-
ders im alpenländischen Raum verbreitet, ähnlich dem >Sem-
melknödel, gerne in  Kombination mit >Rahmschwammerl oder 
zum >Schweinern, wird nicht  geschnitten, sondern mit der Ga-
bel gerissen, damit „dr Knödl d’Soß  besser animmt“ 
De/scha/wü 
das [de/scha/vy], (franz. „schon gesehen“), Déjà-vu, bezeichnet  
eine Erinnerungstäuschung, die sich in dem Gefühl äußert, eine  
Situation schon einmal erlebt, gesehen oder geträumt zu haben,  
auch bekannt als >“dr gleiche Schmarra wia gestern scho“ 
 
Erleben Sie einen vergnüglichen Abend 
mit den Kulissaschloifern.

Kirchennachrichten

Pfarramt Oberholzheim
Pfarrer Andreas Kernen 
Pfarrerin Doris Seitz-Kernen
Tel. 07392 2364 
E-Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de

Pfarramt Oberholzheim-Holzstöcke
Pfarrer Andreas Kernen 
Pfarrerin Doris Seitz-Kernen
Tel. 07392 2364 
E-Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de

PFARRBÜRO FÜR BEIDE PFARRÄMTER
Pfarramtssekretärin K. Pelzl: Mi und Fr 9 - 12 Uhr
Tel. 07392 2364 | Fax 07392 2337
Kirchenp� egerin M. Schmid: 07392 150008
Homepage: www.evkirche-oberholzheim.de

Evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin  
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die  
Schlüssel des Todes und der Hölle. (Ofbg.1,18) 
 
Donnerstag, 17.04.2014 (Gründonnerstag) 
17:00 Uhr  Gottesdienst (Kernen) 
 mit Feier des Hl. Abendmahls (Saft) 
 Gemeindehaus Burgrieden 
19:00 Uhr Gottesdienst (Kernen) 
 mit Feier des Hl. Abendmahls (Saft) 
 Kirche Oberholzheim 
Freitag, 18.04.2014 (Karfreitag) 
9:30 Uhr  Gottesdienst (Seitz-Kernen) 
 mit Feier des Hl. Abendmahls (Wein) 
 Mitwirkung: Crescendo 
 Kirche Oberholzheim 
17:00 Uhr Gottesdienst (Seitz-Kernen) 
 mit Feier des Hl. Abendmahls (Saft) 
 Kirchl. Gemeindezentrum Staig 
Samstag, 19.04.2014 
19:04 Uhr  Jugendgottesdienst „four points“ 
 Kirche Oberholzheim 
Sonntag, 20.04.2014 (Ostersonntag) 
 6:00 Uhr  Ostermorgenfeier 
 (Seitz-Kernen mit Team) 
 Kirche Oberholzheim 
anschl. Osterfrühstück im Gemeindehaus 
9:30 Uhr  Ostergottesdienst (Kernen) 
 mit Feier des Hl. Abendmahls (Saft) 
 Mitwirkung: Trompete 
 Kirche Oberholzheim 
Montag, 21.04.2014 (Ostermontag) 
9:30 Uhr Gottesdienst (Wruck) 
 Kirche Oberholzheim 
10:45 Uhr Gottesdienst (Wruck) 
 mit Feier des Hl. Abendmahls (Wein) 
 Gemeindehaus Burgrieden 
Mittwoch, 23.04.2014 
19:30 Uhr  Gesprächskreis: Zum ewigen Frieden  
 Kirchl. Gemeindezentrum Staig 
Freitag, 25.04.2014 
14:30 Uhr  Ökumenischer Seniorennachmittag 
 Gemeindehaus Burgrieden 

Rot-Bühler Kulissaschloifer
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18:30 Uhr Teenkreis (Gemeindehaus Oberh.) 
Sonntag, 27.04.2014 
 9:30 Uhr  Gottesdienst (Groß) 
 Kirche Oberholzheim 
 
Gottesdienste in der Karwoche 
Gottesdienste an Gründonnerstag, 17.04.2014 
um 17:00 Uhr im Gemeindehaus Burgrieden und um 19:00 Uhr in 
der Kirche Oberholzheim, jeweils mit Feier des heiligen Abend-
mahls (Saft). 
 
Gottesdienste an Karfreitag, 18.04.2014 
um 9:30 Uhr in der Kirche Oberholzheim mit Feier des Heiligen 
Abendmahls (Wein) und um 17:00 Uhr im Kirchl. Gemeindezent-
rum Staig mit Feier des Heiligen Abendmahls (Saft). 
 
Jugendgottesdienst am Samstag, 19.04.2014 um 19:04 Uhr in der 
Peter- und Paulkirche Oberholzheim. 
 
Opfer am Karfreitag, 18.04.2014 
Nach dem Opferplan 2014 ist das Opfer am Karfreitag für die 
Spendenaktion „Hofnung für Osteuropa“ bestimmt. „Miteinan-
der Zukunft schafen“ ist das Motto der diesjährigen Aktion, die 
durch viele Projekte die Not in Osteuropa lindert. 
 
JuGo 2014 „four points“ am 19.04.2014 
„Gott liebt dich. Du bist sündig. Jesus starb für dich. Du musst 
dich entscheiden.“ 
Was das mit deinem Leben zu tun hat, das erfährst du am 
19.04.2014 um 19:04 Uhr in der Peter und Paul Kirche in Ober-
holzheim beim diesjährigen Jugendgottesdienst. 
Danach steigt die After Jugo Party im Gemeindehaus. 
 
Gottesdienste am Ostersonntag 
Am Morgen des Ostersonntags sammeln wir uns um 6:00 Uhr vor 
der Kirche Oberholzheim. Mit dem Anbrechen des Ostertages 
feiern wir die Auferstehung Christi aus dem Tod. 
 
Im Anschluss an die Ostermorgenfeier laden wir ab ca. 7:30 Uhr 
alle, die beim Gottesdienst dabei waren und alle, die noch gerne 
dazu kommen möchten, zu einem Osterfrühstück ins Gemeinde-
haus Oberholzheim ein. Getränke, Brot und Butter sind da. Alles, 
was Ihnen und anderen sonst noch schmeckt, bitte mitbringen. 
Vielen Dank! 
Um 9:30 Uhr feiern wir einen festlichen Gottesdienst in der Kirche 
Oberholzheim mit Heiligem Abendmahl (Saft). 
 
Ökumenischer Seniorennachmittag 
Wir laden Sie herzlich am Freitag, 25. April 2014 um 14:30 Uhr 
zum Seniorennachmittag ins Gemeindehaus nach Burgrieden 
ein. 
 

Konzert mit Crescendo 
Herzliche Einladung zum Konzert „Anker in der Zeit“ mit der 
Singgruppe Crescendo in der Kath. Kirche St. Martinus in Erbach 
(Schlossberg 5) am Sonntag, 27.04.2014 um 17:00 Uhr. Wir alle 
brauchen in unserem Leben etwas, das uns Halt gibt, an dem 
wir uns fest halten können. Gott ist der Anker in unserer Zeit. Mit 
Liedern, deren Texte davon erzählen, wollen wir Sie an diesem 
Abend unterhalten. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an den 
Arbeitskreis Bolivien. 
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen! 
 
 Familienkirche am 4. Mai 
Zur ersten Familienkirche haben sich viele Kinder und Erwachse-
ne einladen lassen. Das nächste Mal indet die Familienkirche im 
Gemeindehaus Burgrieden statt: 4. Mai um 10.45 Uhr. 
Wir trauern um  
Frau Klara Siebenrock, 88 Jahre, Bronnen und 
Frau Ilse Klaaßen, 89 Jahre, Staig 
Wir beten für die Verstorbenen und alle, die um sie trauern. 
Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Eh-
ren an. (Psalm 73, 24)
 
Gemeinde- und Spendenkonto 
Volksbank Laupheim 90 60 006 
(BLZ 654 913 20) 
IBAN: DE67654913200009060006 
 

Administrator:
Pfr. Martin Ziellenbach, 88477 Schwendi, 
Tel. 07353 981687

Pater Mathew Edackancheriyil:
Tel. 07392 2122
E-Mail: pater_mathew@kirche-rottal.de

Gemeindereferentin Frau Pracht: 
Tel. 07392 9289763
E-Mail: pracht_gemref@kirche-rottal.de

Gemeindereferentin Frau Amann: Tel. 07392 150125
E-Mail: amann_gemref@kirche-rottal.de

PFARRBÜRO  Internet: www.kirche-rottal.de
Burgrieden: Tel. 07392 17014  Fax 07392 17024
Mo bis Fr 09.00 bis 11.00 Uhr  Di 17.00 bis 19.00 Uhr
E-Mail: moosmayer_pa@kirche-rottal.de 
Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden

Achstetten: Tel. 07392 2122  Fax 07392 704915 
Mo, Di, Do, Fr 09.00 bis 11:00 Uhr 
E-Mail: kley_pa@kirche-rottal.de

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal

St. Alban Burgrieden

Donnerstag, 17. April 2014 – Gründonnerstag – Beginn der 
drei Österlichen Tage vom Leiden und Sterben, 
von der Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn 
20.30 Uhr  Abendmahlsmesse – anschließend Ölbergandacht 
  (Alexander Eble, Kevin Walter, Hannah Göttle, Julia 

Ott, Noah Rottmaier, Moritz Braun, Carolin Gebhard, 
Lukas Oechsle, Robin Oechsle, Simon Feger, Theresa 
Mohr, Annika Nieß) 

21.30 Uhr    Paschamal mit den Ministranten ,Firmlingen und Ju-
gendliche im Kindergarten St. Alban – siehe Gemein-
samer Anzeiger 
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Freitag, 18. April 2014  - Karfreitag – Fast- und Abstinenztag 
– Feier vom Leiden und Sterben Christi 
11.00 Uhr   Kreuzwegandacht, gestaltet von den Ministranten, 

musik. Gestaltung mit VoiceIt 
15.00 Uhr   Karliturgie mitgestaltet von der Chorgemeinschaft;  

Kreuzverehrung des Volkes mit einer roten Rose (s. 
Gem. Anzeiger) 

  (Patricia Besirske, Annalena Seidel, Nina Ott, Jakob 
Lang, Jana Feger, Scarlett Walter) 

anschließend Andacht: „7 Worte Jesu“ 
 
Samstag, 19. April 2014 – Osternacht – Segnung von Oster-
feuer, Osterkerze und Osterwasser 
9.00 Uhr  Ministrantenprobe für die Osternacht 
10.30 Uhr  Ministrantenprobe für Ostersonntag 
21.00 Uhr Feier der Osternacht 
  (Lukas Geist, Marc Hermann, Elisabeth Ganal, Anna 

Lohmüller, Ines Steck, Angelika Götz, Lena Lohmül-
ler, Carina Besirske, Maire Göttle, Anita Schlau, Stefan 
Geist, Linda Fesseler, Sonja Götz, Niklas Buchholz, Ma-
nuel Mohr) 

 
Sonntag, 20. April 2014 -  Ostern - Kollekte: Bischof-Moser-
Stiftung– Segnung von Speisen 
10.30 Uhr   Hochfest der Auferstehung des Herrn, musikal. mitge-

staltet vom Chor 
  (Nikolas Wittig, Marius Linder, Julia Ott, Theresa Mohr, 

Moritz Braun, Noah Rottmaier, Alexander Braun, Lu-
kas Oechsle, Robin Oechsle, Alisa Laib, Manuel Baur, 
Carolin Gebhard) 

13.30 Uhr  Rosenkranz 
 
Montag, 21. April 2014 – Ostermontag – Kein Gottesdienst 
13.30 Uhr  Rosenkranz 
 
Donnerstag, 24. April 2014 
15.00 Uhr  Probe mit den Erstkommunionkindern 
 
Freitag, 25. April 2014  
14.30 Uhr  ökum Seniorennachmittag im ev. Gemeindehaus 
18.00 Uhr  Hl. Messe   - in Hochstetten 
 (Svenja Walter) 
 
Samstag, 26. April 2014 – 2. So. der Osterzeit 
10.00 Uhr  Beichte und Probe mit den Erstkommunionkindern 
17.30 Uhr  Wortgottesfeier 
 (Elena Braun, Janis Oser) 
 
Sonntag, 27. April 2014 – Weißer Sonntag 
– Die Kollekte des Erstkommuniontages geht an ein schwerst-
behindertes Kind aus Emerkingen 
10.15 Uhr  Feier der Ersten Hl. Kommunion; mitgestaltet 
 von MV Burgrieden und VoiceIt 
  (David Göttle, Tobias Hofmann, Hannah Göttle, Sara 

Donder, Lea Göttle, Manuel Baur, Anita Schlau, Jonas 
Bader) 

18.00 Uhr  Erstkommunion-Dankandacht mit Segnung von Erst-
kommunion-Andenken 

 (Nikolas Wittig, Patricia Besiske, Madita Oser, 
 Marie Göttle) 
 
Einladung zum nächsten ökumenischen Seniorenmittag 
in Burgrieden! 
Am Freitag, 25. April 2014 sind alle recht herzlich eingeladen, die 
gerne Frühlings- und Volkslieder singen. Außerdem hat Peter Rie-
ger  ( M o r r i ) aus Laupheim zugesagt, für Stimmung und Unter-
haltung zu sorgen. Beginn: 14.30 Uhr 

Erstkommunion in St. Alban, Burgrieden 
Am Sonntag, 27. April 2014 feiern in unserer Gemeinde folgende 
Kinder den Tag der Hl. Erstkommunion: 
Marius Bader, Franziska Baur, Tamara Binder, Susanna Donder, 
Maja Faude, Luisa Ganz, Rafael Göttle, Leon Götz, Theresa Karre-
mann, Fabio Karremann, Lara Melissa Levai, Timo Jonah Noherr, 
Jannik Schabel, Viola Schabel, Teresa Schlau Sam Schmid, David 
Siegler, Silvan Stühle, Jonas Zugenmaier. Den Eltern, Geschwis-
tern und Verwandten wünschen wir einen gesegneten Festtag!!  
Die Gemeinde bitten wir um das Gebet für unsere Erstkommu-
nion-Kinder! 
Ministrantenproben: Bitte die Termine der Probe im Anzei-
ger beachten!! 
 
Reinigungskraft gesucht 
Für das Pfarrbüro und den Eingangsbereich wird eine Reini-
gungskraft m/w gesucht. Die Arbeitszeit beträgt wöchentlich 1 
Stunde. Die Bezahlung erfolgt nach Tarif. Bewerbungen bitte bis 
zum 27. April 2014 – an den Kirchenpleger Ernst Gaupp, Achstet-
ter Str. 25 in Burgrieden.  

St. Georg Rot

Donnerstag, 17. April 2014 – Gründonnerstag – Beginn der 
drei Österlichen Tage vom Leiden und Sterben,  
von der Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn 
19.00 Uhr  Abendmahlsmesse – anschließend Ölbergandacht 
  (Streit Marianna, Carolin Brugger, Ben Miller, Pauline 

Miller, Deniz Bakirdas, Maria Maier, Soia Miller, Pa-
trick Aubele) 

21.30 Uhr   Paschamal mit den Ministranten , Firmlingen und Ju-
gendliche im Kindergarten St. Alban Burgrieden - 

 siehe Gemeinsamer Anzeiger 
 
Freitag, 18. April 2014 - Karfreitag – Fast- und Abstinenztag – 
Feier vom Leiden und Sterben Christi 
10.00 Uhr  Kreuzwegandacht 
15.00 Uhr   Karliturgie mitgestaltet von der Chorgemeinschaft;  

Kreuzverehrung des Volkes mit einer roten Rose 
 (s. Gem. Anzeiger) 
  (Nathan Wieland, Saskia Miller, Felicia Wieland, And-

reas Maier, Dominik Müller, Marilen Wieland) 
 
Samstag, 19. April 2014 – Karsamstag 
10.00 Uhr  Beichtgelegenheit 
 
Sonntag, 20. April 2014 -  Ostern - Kollekte: Bischof-Moser-
Stiftung– Segnung von Speisen 
9.00 Uhr   Hochfest der Auferstehung des Herrn, musikal. mit-

gestaltet vom Chor 
  (Amelie Miller, Theresa Moosmayer, Marianna Streit, 

Georg Schlink, Franziska Schlink, Maximilian Eggert, 
 Oskar Miller, Maria Maier, Soia Miller, Patrick Aubele) 
18.00 Uhr  Ostervesper mit Schola 
  (Jonas Ruchti, Nathan Wieland, Felicia Wieland, Caro-

lin Brugger, Ben Miller, Dominik Müller, Pauline Miller, 
Marilen Wieland) 

 
Montag, 21. April 2014 – Ostermontag – Kein Gottesdienst 
16.30 Uhr  Rosenkranz 
 
Freitag, 25. April 2014  
19.00 Uhr  Hl. Messe 
  † Jht. Inge und Helmut Kasper, Jht. Dora und Franz 

Probst, , Jaqueline Watter, Verstorbenen der Familie 
Herbert Maier, für die Armen Seelen 

 (Saskia Miller, Deniz Bakirdas) 
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Sonntag, 27. April 2014 – 2. Sonntag der Osterzeit 
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
(Andreas Maier, Franziska Schlink) 
 
Fahrgelegenheit zur Osternacht nach Burgrieden 
Da in unserer Gemeinde kein Gottesdienst zur Osternacht statt-
inden kann, möchten wir denjenigen, die keine Fahrgelegenheit 
haben, anbieten sich bei R. Moosmayer – Tel. 2970 oder Heidi 
Wiest – Tel. 80779 zu melden. Wir werden uns um eine Mitfahr-
gelegenheit kümmern. 
Palmenbasteln 
Herzliches Vergelt`s Gott allen Helferinnen und Helfern für das 
Herrichten der Palmen. DANKE an alle Spender des Buchses und 
der Koniferen, besonders Danke an Alfred Maucher und Frau Lot-
te. Ebenso vielen Dank an Felix Hunger für 20 Jahre Herstellung 
der Kreuzle für die Palmen. Danke an Franz Hunger für das War-
ten der Schneidemaschine ohne ihn wären wir ganz schön auf-
geschmisssen. Genauso vielen Dank allen die mit dem Kauf eines 
Palmen den Spendentopf für den Kirchturm mit 607 € aufgefüllt 
haben. – Der KGR-Rot  

St. Wendelinus Bühl

Donnerstag, 17. April 2014 – Gründonnerstag 
21.30 Uhr  Paschamal mit den Ministranten , Firmlingen und Ju-
gendliche im Kindergarten St. Alban Burgrieden - siehe Gemein-
samer Anzeiger 
 
Freitag, 18. April 2014 - Karfreitag – Fast- und Abstinenztag – 
Feier vom Leiden und Sterben Christi 
10.00 Uhr Kreuzwegandacht 
 
Montag, 21. April 2014 - Ostermontag – Weißer Sonntag  
– Kollekte: für ein schwerstbehindertes Kind in Emerkingen 
10.15 Uhr  Erstkommunionfeier 
18.00 Uhr Erstkommunion-Dankandacht mit Segnung 
der Andenken 
 
Donnerstag, 24. April 2014  
19.00 Uhr Hl. Messe 
 
Freitag, 25. April 2014  
8.00 Uhr Wortgottesfeier mit der Bundeswehr 
 
Kollekte-Ergebnis 
Die Spenden am Misereor-Sonntag ergaben: 278 €. 
Dafür ein herzliches Vergelt`s Gott 
 
Rätschen in Bühl: 
Auch in diesem Jahr werden die Ministranten die Tradition des 
Rätschens wieder übernehmen. Das Rätschen ersetzt das Ange-
lusläuten der Kirchenglocken, die ja, wie auch die Altarglocken, 
vom Gründonnerstag bis zur Osternacht schweigen. Beginnen 
werden die Ministranten mit dem Rätschen jeweils am Morgen 
des Karfreitags und am Morgen des Karsamstags um 4 Uhr. Wir 
danken den Ministranten ganz herzlich, dass sie diesen alten 
Brauch aufrechterhalten! 
 
Erstkommunion in St. Wendelin, Bühl 
Am Montag, 21. April 2014 feiern in unserer Gemeinde folgende 
Kinder den Tag der Hl. Erstkommunion: 
Maximilian Häge, Jan Hohensteiner, Ann-Kathrin Mayer. Den El-
tern, Geschwistern und Verwandten wünschen wir einen geseg-
neten Festtag!!  Wir bitten um das Gebet für unsere Erstkommu-
nion-Kinder! 

Gemeinsamer Anzeiger

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit 
Achstetten 
Do. 17.4.14: 19 Uhr Abendmahlsmesse, anschl. Ölbergandacht – Fr. 
18.4.14: 10 Uhr Kinderkreuzweg im Gemeindehaus Achstetten mit 
dem Familiengottesdienstteam / 15 Uhr Karliturgie-Wortgottesfeier 
anschl. Andacht „Sieben Worte Jesu“ - Sa. 19.4.14: 21 Uhr Feier der 
Osternacht – So. 20.4.14: 10.30 Uhr Hochfest Ostern /19 Uhr Abend-
gebet 
Bronnen 
Fr. 18.4.14: 13.30 Uhr Karliturgie – So. 20.4.14: 9.30 Uhr Wortgottes-
feier zu Ostern – Mo.21.4.14:10.15 Uhr Weißer Sonntag / 18 Uhr Dan-
kandacht 
Stetten  
Fr. 18.4.14: 10 Uhr Kinderkreuzweg – Sa. 19.4.14: 19.00 Uhr Feier d. 
Osternacht, anschl. Agape 
Bihlaingen 
Do. 17.4.14: 19 Uhr Ölbergandacht – Fr. 18.4.14: 10 Uhr Kreuzwegan-
dacht m. d. Ministranten – Fr.18.4.14: 13.30 Uhr Karliturgie m.d. Chor 
– Sa. 19.4.14: 10 Uhr Beichtgelegenheit – Mo.21.4.14. 9 Uhr Messe 
 
Öfnungszeiten Pfarrbüro 
An folgenden Tagen ist das Pfarrbüro geschlossen: 
Am Mi. 23.4./ Fr. 25.4./ Mi. 30.4. / Fr. 2.5. 2014 und an den 
Di. Abenden 22.4. und 29.4.2014 
 
Firmprojekt - Paschamahl;  - Gründonnerstag 
Herzliche eingeladen sind Ministranten und Firmlinge und Jugend-
liche (Projekt) am Do. 17.04.2014 um 21.30 Uhr im Kindergarten St. 
Alban, Burgrieden die beim diesjährigen Paschamahl dabei sein wol-
len. 
Es gibt sehr viele Elemente der Eucharistiefeier, die im jüdischen 
Paschamahl ihren Ursprung haben. Wenn wir das Paschamahl feiern 
geht es um das Bewusst werden unserer christlichen Geschichte und 
Identität, die tief in der jüdischen Religion wurzelt. Insbesondere 
kann die Feier des Paschamahls deutlich machen, auf welch alten 
Riten und Symbolen auch die Eucharistiefeier basiert. Beginn:  Do. 
17.04.2014 um 21.30 Uhr;  Ort: Kindergarten St. Alben, Laupheimer 
Str. 20, Burgrieden 
 
Karfreitag 
Wir laden Sie ein, bei der Karliturgie am Karfreitag zur Kreuzvereh-
rung eine rote Rose am Kreuz niederzulegen. Durch die Rose kann 
jeder als Christ seine Liebe zu Jesus Christus zeigen. Diese Rosen 
werden hineingenommen ins Osterfest und an Ostern als Blumen-
schmuck verwendet. Es besteht die Möglichkeit vor dem Gottes-
dienst eine Rosen zu kaufen: Preis 1,50 €. 
 
Vorträge/ Informationsveranstaltungen / Kurse in d. Diözese 
Rottenburg 
Sie können auf unserer Homepage (kirche-rottal.de), unter „Dekanat 
Biberach“Neuigkeiten über aktuelle Veranstaltungen erfahren. Auf 
dieser Seite inden Sie auch die TerminefürEhevorbereitungs-Se-
minare und die Zeiten der Caritassprechstunden. 
Neue Kurse: vAchtsamkeit erleben und weitergeben Okt. 2014 im 
Kloster SchöntalvLiturgie Leiten und inszenieren Jan 2014 in Rotten-
burg v Öfentlichkeitsarbeit 3teilg. Kurs Febr./April/Mai 2014 in Rot-
tenburg und Stuttgart  vSpirituelle Proilentwicklung in Frankfurt/
Hofheim im Juli 2014 v Ein Gebet an jedem Finger-Gebetsübung von 
Papst Franziskus am 29.4.14 um 19.30 im Alfons-Auer-Haus Biberach 
. Mehr dazu erfahren Sie auf der Homepage - Schauen Sie mal rein! 
 
Ostergruß 
In deine Hände lege ich mein Leben, mein Gott und Herr, ich baue 
fest auf dich! 
Denn Sicherheit kannst du nur geben, du bist mein Gott, und dir ver-
traue ich. 
 
Liebe Gemeinde, ein von Herzen gesegnetes Osterfest und die Kraft 
der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, wünscht Ihnen Ihr 
Pastoralteam der Kath. Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“



LATOSA...lauter tolle Sachen!
der ganz besondere Secondhandladen

Damen-, Herren-, Braut- und Trachtenmode

Ravensburg, Herrenstr. 5, Tel. 0751/3550867
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„PRIMEO“

Unser professionelles
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allen Gemeinden und anderen Autoren Ihre 
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Primo Verlag zu senden. 
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ANZEIGEN-

KALKULATOR

Einfach und in wenigen

Schritten Ihre Anzeige buchen,

Anzeigenformat und

Verbreitungsgebiet auswählen

und Ihr Anzeigenpreis wird

direkt online berechnet.
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DRUCKSACHEN

Große Online-Druckerei mit besonders

günstigen Druckpreisen! 

Visitenkarten, Briefbögen, Plakate, 

Broschüren, Flyer, Briefumschläge uvm. 

Unser Kreativ-Team übernimmt auch 

gerne die Gestaltung.

Online blättern - Verpassen Sie jetzt keine Ausgabe mehr!

www.primo-stockach.de



Frisches Gemüse 
selber ernten

Jetzt ist 
Pflanzzeit!

Für den eigenen Garten: Tomaten, Paprika, Auberginen, Kräuter
und vieles mehr zum selber pflanzen, bekommen Sie ab sofort bei uns.
Selber ernten: Eier, Rettiche, Rhabarber, Kohlrabi und knackige Salate.
Jetzt genießen: Junger, hofeigener Schnittkäse aus Rohmilch
in vielen verschiedenen Varianten
Übrigens: Unsere Produkte bekommen Sie auch im
Naturhofladen Münst, Lindenbühlstraße 15
in Unterwaldhausen bei Schmalegg.

Aktuelle Öffnungszeiten: Do. und Sa. 10 - 13 Uhr � Fr. 13 - 17 Uhr
Ab 2. Mai gelten wieder unsere Sommeröffnungszeiten:

Di., Do., Fr., Sa.  9 - 19 Uhr � Mo. und Mi. geschlossen (Pflanztag)
Sonn- und feiertags  17 - 19 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
Familie Knam � Vorsee 12 � 88284 Wolpertswende
Tel. 07502 - 1351 � www.bauerngarten-vorsee.de

Über 60
verschiedene
Topfkräuter

Monatlich 400,- e - 1000,- e
zusätzlich

Schauen Sie sich den Link an: http://www.change24.net



Wir empfehlen
Ihnen unser:
(gültig Di. 15.04. - Sa. 19.04.2014)

Rinderbraten
von der Keule -gut gelagert- 100 g    1,19 e

Ostergruß
mit Schinken, Ei und Spinat
gefüllter Schweinerücken
zum Braten 100 g    0,99 e

Alb-Lammspieße pfannenfertig gewürzt 100 g    1,79 e

Puten-Filetsteak -mariniert- 100 g    1,09 e

Luftgetrockneter Hausschinken 
unsere hausgemachte 
oberschwäbische Spezialität
*mind. 9 Monate gereift 100 g    2,19 e

gekochter Hinterschinken
hausgemachte Handwerkskunst 100 g    1,49 e

Eierpastete mit Eiern aus Bodenhaltung: 
Moosmayer, Rot und Habdank, Wain 100 g    0,99 e

Zwiebel-Mettwurst mager und lecker 100 g    1,09 e

Saiten mit dem kesselfrischen Sax-Knack 100 g    1,09 e

Fleischsalat lecker m. Premium-Mayonnaise 100 g    0,79 e

Frischkäse mit frischen Gartenkräutern 100 g    1,39 e

* Solange Vorrat reicht

Wir sind für Sie da:
Schwendi 07353-2941
Burgrieden 07392-914773
Munderkingen 07393-3155
Laupheim 07392-3289


